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§ 260 ZPO (+)

"eventuelle Klagehäufung"

eigentlich Für den Fall der Erfolglosigkeit des 
Hauptantrags

nicht, wenn als Minus schon im HauptA 
enthalten

Anträge zwar darstellen, nicht drauf 
eingehen

§850f II 

uneigentlich

Für den Fall des Erfolgs des Hauptantrags

Eventualverhältnis liegt in der Vollstreckung

Tenor: Mit "falls" und Frist

Bedeutung der Bedingung

sofortige, aber auflösend bedingte RH

Auflösung mit Rückwirkung

zulässig wegen innerprozessualer Bedingung

verdeckte Hilfsanträge

zulässig (BGH)

Anträge, die nicht als solche auf Anhieb zu 
erkennen sind

evtl. Klageabweisung im übrigen, wenn 
kumulativ

Streitwerterhöhung § 19 I 3 GKG

Kostenentscheidung
§ 96 ZPO

GebStreitW = §19 I 3 GKG

keine Häufung von StreitG

Neue Tatsachen zum selben StreitG

Alternativ

Problem: § 138 I ZPO. 

Es kann nur eine Wahrheit geben

Zulässig nach Anders/Gehle

Hilfsweise zulässig

Hilfsweises Zueigen machen ohne Hinweis

mindestens konkludent zu erklären

jedenfalls

selbst wenn

vorsorglich

hilfsweise

kein zueigen machen, auch wenn Partei 
davon profitieren würde

Hinweis nach § 139 ZPO

hM

Grund: Dispositionsmaxime

äquipollentes Parteivorbringen

StreitG wichtig

Beispiele

Antrag auf KV 1990 oder KV 1991verdeckter Hilfsantrag!

hilfsweise nicht geschäftsfähig 
1 Streitgegenstand

mit/ohne Rechtsgrund tritt in den 
Hintergrund

HilfsbegründungGutachtenHinter der Parteistation 
als "Hilfsvorbringen"

Hilfsantrag

keine explizite Erwähnung 
für den Aufbau

in den Anträgen

Tatbestandvorbringen zum HilfsA hinter dem Str. zum 
HauptA
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